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Grobplanung Ausbau im Bebauungsplangebiet „Auf der Hecke“ in Windeck-
Dattenfeld 
hier: Durchführung einer Einwohnerinformation 
 
 
 
Die Verwaltung wurde vom Bau- und Vergabeausschuss am 27.07.2017 beauftragt, 
eine Einwohnerversammlung mit den Anliegern aus dem Bereich der „Pfarrer-
Robens-Straße/Im Bungerts Weiher/Laurentiusstraße/Alte Schulstraße“ neu einzube-
rufen und für diesen Bereich eine Grobplanung für den Straßenbau vorzustellen. 
 
Diese fand am 02.05.2018, ab 18.00 Uhr, im Forum der Grundschule Dattenfeld 
statt.  
An dieser Versammlung nahmen die Herren Günter Schuhen und Alfons Korell teil. 
 
Von der Verwaltung waren anwesend: 
 
Herr FB Broich 
Frau Schlagheck 
 
sowie 
 
Herr Oster vom Ing.-Büro Oster & Siepe GmbH 
 
Folgendes bleibt festzuhalten: 
 
Herr Broich begrüßte die Anwesenden sowie Herrn Oster vom Ing.-Büro Oster & 
Siepe und stellte den geplanten Ablauf der Versammlung vor.  
 
Herr Oster analysierte des vorhandenen Straßenbestand und die bestehenden Stra-
ßenbeziehungen im Baugebiet „Auf der Hecke/Dattenfeld-Süd“. 
 
Dann ging er auf die vorgesehene Planung der Verkehrsführung mit dem Ausbau der 
Laurentiusstraße ein und stellte anschließend eine Grobplanung der Verkehrsfüh-
rung ohne den Ausbau der Laurentiusstraße vor. Die Präsentation des Herrn Oster 
ist auf der Homepage der Gemeinde Windeck abrufbar. 
 
Im Anschluss an die Vorstellung der Grobplanung entwickelte sich eine lebhafte Dis-
kussion zwischen Anwohnern und Verwaltung. 
 
Herr Inden erklärte, dass er im Namen der Anwohner, die gegen den Ausbau der 
Laurentiusstraße sowie der Straße „Im Bungerts Weiher“ seien, spreche. Diese ha-
ben sich zur IG Dattenfeld zusammengeschlossen. 
Der Bebauungsplan, in dem die beiden Straßen festgesetzt sind, wäre seinerzeit zur 
Realisierung des Baugebietes „Dattenfeld-Süd“ aufgestellt worden und heute funkti-
onslos. Er stellte fest, dass dieser Bebauungsplan geändert werden könne und die 
beiden Straßen im Dorfentwicklungsplan nicht genannt werden. 
 



 
 
 
Er stellte fest, dass es sich durch die hohen Beiträge für den Ausbau der beiden 
Straßen um eine wirtschaftliche Enteignung der Anlieger handele und wies darauf 
hin, dass die Straßen durch ein Sumpfgebiet verlaufen würden. 
 
Zudem wies er darauf hin, dass bei einer Weiterbehandlung der Thematik im Rat die 
Einwohner kein Fragerecht hätten. 
 
Auch sei nicht klar, wozu die Straße „Im Bungerts Weiher“ ausgebaut werden müsse. 
 
Herr Broich erklärte, dass die Straße „Im Bungerts Weiher“ nicht gebaut werde, wenn 
die Laurentiusstraße nicht gebaut wird. Stattdessen würden die nach der bestehen-
den Planung durch die Straße „Im Bungerts Weiher“ erschlossenen Grundstücke 
durch Stichwege erschlossen, da eine Erschließung aller Grundstücke gesichert 
werden müsse. 
 
Herr Schadler wies darauf hin, dass in dem Bereich kaum Lkws fahren und es daher 
auch nicht zu einem Begegnungsverkehr kommen könne und auch Parkmöglichkei-
ten auf der Straße nicht benötigt werden. Eine Spielstraße sei ausreichend. Zudem 
sei ihm von Unfällen auf den Straßen nichts bekannt. Auch in der Alten Schulstraße 
gäbe es keine der o. g. Probleme, obwohl dort die Häuser sehr nahe an der Straße 
stehen. 
 
Herr Oster erläuterte, dass aufgrund der vorhandenen Bebauung ein Begegnungs-
verkehr regelkonform nicht möglich sei. 
Die Fahrbahnbreiten waren bisher nur deshalb ausreichend, weil die Grundstücksei-
gentümer das Ausweichen auf Privatgrundstücken toleriert haben. 
 
Bei einem nicht regelkonformen Ausbau können auf die Gemeinde Windeck bei Un-
fällen rechtliche Probleme zukommen. 
Sollte die Laurentiusstraße nicht ausgebaut werden, ist bei einem, durch die Anwe-
senden vorgeschlagenen, 3 m breiten Ausbau der Pfarrer-Robens-Straße nur eine 
Einbahnstraßenregelung ohne Parkstreifen möglich. In der Grobplanung wurden die 
Möglichkeiten eines Straßenausbaus innerhalb der vorhandenen Katasterbreiten 
vorgestellt. 
 
Herr Inden kritisierte die Entscheidungsreihenfolge sowie den bestehenden Bebau-
ungsplan und wies darauf hin, dass der Ausbau Laurentiusstraße sowie „Im Bungerts 
Weiher“ nicht sozialverträglich sei. 
 
Herr Broich erläuterte, dass es eine gültige Beschlusslage zum Ausbau der Laurenti-
usstraße gebe und zudem das Umlegungsverfahren rechtsgültig abgeschlossen sei. 
Die gefassten Beschlüsse der politischen Gremien sind von der Verwaltung umzu-
setzen.  
Gerade aufgrund der unterschiedlichen Sichtweisen von Anwohnern und den Gremi-
en hat der Bau- und Vergabeausschuss beschlossen, diese Informationsveranstal-
tung zur Verkehrsführung und möglichen Alternativen durchzuführen. Auch dieser 
Beschluss wird nun von der Verwaltung umgesetzt. 
Ob sozial verträglich oder nicht, durch eine verzögerte Auftragsvergabe werden sehr 
wahrscheinlich auch die Ausbaukosten steigen.  
Die Hinzuziehung von Einwohnern in eine Ratssitzung ist nicht möglich, jedoch kön-
nen die demokratisch gewählten Ratsmitglieder in den dafür vorgesehenen Gremien 
Beschlüsse ändern oder aufheben. 



 
 
 
Am Ende dieser Versammlung soll das sich ergebende Meinungsbild der Anwesen-
den im Bau- und Vergabeausschuss vorgestellt werden. 
 
Nach weiterer Diskussion und Beantwortung von Einzelfragen erklärte Herr Inden, 
dass eine Einbahnstraßen-Lösung, wie in 2015 kurzzeitig praktiziert, also ein Ausbau 
ohne Laurentiusstraße und ohne Extras, favorisiert werde. Er wies darauf hin, dass 
die IG Dattenfeld nicht gegen die geplanten Maßnahmen des Ausbau der Hauptstra-
ße im Rahmen des IKEHKs seien, sondern sich gegen den Ausbau der Laurentius-
straße sowie „Im Bungerts Weiher“ wende. 
 
Herr Schuhen fragte als Vertreter des Rates, wer der Anwesenden gegen den Aus-
bau „Laurentiusstraße/Im Bungerts Weiher“ und für die Einbahnstraßen-Regelung 
„Pfarrer-Robens-Straße“ sei. 
Hierfür sprach sich durch Handzeichen die überwiegende Mehrheit der Anwesenden 
aus.  
 
Nach dieser Abfrage des Meinungsbildes der Anwesenden stellte Herr Broich die 
aufgrund der vorliegenden Kostenschätzungen kalkulierten Erschließungs- bzw. 
Straßenbaubeiträge vor. 
 
Aufgrund dieser Schätzungen beläuft sich der Erschließungsbeitrag für die Laurenti-
usstraße auf ca. 60 €/VE. 
 
Frau Schneider teilte mit, dass ihr im letzten Monat ein Beitrag von ca. 49 €/VE ge-
nannt wurde. 
 
Herr Broich erläuterte, dass die derzeitige gute Konjunktur zwar positiv sei, jedoch 
die Baupreise stark angezogen haben. Dies wirkt sich auch auf die Beiträge aus, die 
zu dieser Versammlung auf der Grundlage einer neuen Kostenkalkulation ermittelt 
wurden. 
 
Für die Erschließungsanlage „Im Bungerts Weiher/Pfarrer-Robens-Straße Süd“ be-
läuft sich der kalkulierte Erschließungsbeitrag auf ca. 32 €/VE und für die „Pfarrer-
Robens-Straße Nord (von „Im Ünken“ bis Einmündung „Im Bungerts Weiher“) auf ca. 
30 €/VE. 
 
Bei einer Verkehrsführung ohne „Laurentiusstraße/Im Bungerts Weiher“ würden sich 
die Erschließungsbeiträge voraussichtlich für die Pfarrer-Robens-Straße von „Im Ün-
ken“ bis einschl. Wendehammer auf ca. 28 €/VE belaufen. Für den Verbindungsweg 
zwischen dem Wendehammer und der Alten Schulstraße wurden ca. 39 €/VE kalku-
liert. Ein Straßenbaubeitrag für den Ausbau der Alten Schulstraße würde sich vo-
raussichtlich auf ca. 22 €/VE belaufen. 
 
Herr Broich ging auf die Konsequenzen eines Nichtausbaus von „Laurentiusstraße/ 
Im Bungerts Weiher“ ein und erläuterte, dass die Bebauungspläne geändert bzw. ein 
neuer Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Dies würde etwa 2 – 3 Jahre in An-
spruch nehmen. Nach Inkrafttreten kann schrittweise die Detailplanung des Straßen-
ausbaus erfolgen.  
Bei einem schmaleren Ausbau ist das Parken auf der Straße nicht mehr möglich. 
Diese Konsequenzen müssen den Anliegern bewusst sein. 
 
 



 
 
 
Auf Nachfrage des Herrn Hirsekorn erklärte Herr Oster, dass er bei der 232 m langen 
Laurentiusstraße bei einer 30 %-igen Steigerung der Baukosten zur letzten Kalkulati-
on auf eine Bruttosumme von 488.878,42 € komme. Die Kostenschätzung in Rah-
men der Vorplanung für die 69 m Straße „Im Bungerts Weiher“ belaufe sich auf 
144.092,34 € brutto. 
Er geht auf die Marktentwicklung ein und betont, dass die Baupreise in den letzten 
Jahren enorm gestiegen seien. 
 
Nach eingehender Diskussion und Beantwortung von Einzelfragen wies Herr Broich 
darauf hin, dass grundsätzlich die durch die Laurentiusstraße bzw. „Im Bungerts 
Weiher“ erschlossenen Grundstücke auch beim Wegfall dieser Straßen erschlossen 
werden müssen, da sie ansonsten ihre Baulandqualität verlieren. 
 
Die Grobplanung sieht eine Erschließung durch Stichwege vor.  
Die Kosten des Ausbaus dieser Stichwege werden beitragsrechtlich auch auf die Ei-
gentümer der durch die Hauptstraße, von der die Stichwege abzweigen, erschlosse-
nen Grundstücke verteilt. Die Eigentümer der durch diese Stichwege erschlossenen 
Grundstücke werden auch an den Kosten der jeweiligen Hauptstraße, von der die 
Stichwege abzweigen, beteiligt. 
 
Er erläuterte auch auf Anfragen, dass die Erschließung durch Stichwege oder Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht im Rahmen der Aufstellung bzw. Änderung des jeweiligen 
Bebauungsplanes geklärt werden muss. 
Bei einer Verkehrsführung durch die Alte Schulstraße kann der Kirchplatz nicht ab-
gebunden werden.  
 
Herr Broich bat abschließend um ein Meinungsbild. Die überwiegende Mehrheit 
sprach sich gegen den Ausbau „Laurentiusstraße/Im Bungerts Weiher“ aus. Ein An-
wesender votierte für den geplanten Ausbau.  
 
Gegen 20.15 Uhr schloss Herr Broich die Versammlung und bedankte sich bei allen 
Beteiligten. 
 
 
Die Präsentation des Herrn Oster ist als Anlage beigefügt. 


